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 Veröffentlicht am 13.05.1969

Norm

ABGB §1325 E3

Rechtssatz

Auch bei Zuspruch in mehreren Teilbeträgen darf im Ergebnis nicht mehr zugesprochen werden als bei einer

Bemessung in einem Betrag.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Das gleiche gilt bei Zuerkennung einer Rente neben einem Kapitalsbetrag. (T1)
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